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Prozess gegen ehemaligen Vorstandsvorsit-
zenden des Vereins ZOF e. V.  
Anklage wegen gewerbsmäßiger Untreue in mehr als 900 Fällen 
erhoben 
 
Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat gegen einen 38-jährigen Düssel-
dorfer Anklage bei dem Landgericht Duisburg erhoben. Das Verfahren 
ist bei der 10. Großen Strafkammer als Wirtschaftsstrafkammer anhän-
gig.  

Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, im Zeitraum zwischen Dezem-
ber 2011 und Dezember 2016 943 Untreuetaten zulasten des Vereins 
ZukunftsOrientierteFörderung e. V. begangen zu haben. Zudem wird 
ihm vorgeworfen, in weiteren 247 Fällen Arbeitnehmer des Vereins nicht 
bei der Sozialversicherung angemeldet und Sozialversicherungsbeiträge 
in Höhe von rund einer halben Million Euro nicht entrichtet zu haben. 

Der Angeschuldigte finanzierte laut Anklage unberechtigt zahlreiche ei-
gene Reisen, Hotelaufenthalte und Flüge sowie Club- und Barbesuche 
durch den Einsatz von Vereinsmitteln. Auch Restaurantbesuche, Luxus-
kleidung, private Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände, Mieten 
für Immobilien und Fahrzeuge sowie weitere private Anschaffungen soll 
der Angeschuldigte aus Vereinsmitteln bezahlt haben. Darüber hinaus 
soll er eine Scheinfirma gegründet haben, um sich verdeckt ein Gehalt 
für seine Vereinstätigkeit auszahlen zu lassen, die er – so die Staatsan-
waltschaft – dem Verein nach dessen Satzung unentgeltlich schuldete. 
Außerdem soll der Angeschuldigte dem Verein tatsächlich nie erbrachte 
Leistungen für Anti-Aggressions- und Motivationstrainings in Rechnung 
gestellt und aus dem Vereinsvermögen zahlreiche Zahlungen an sich 
selbst, Freunde, Geschäftspartner und Familienangehörige vorgenom-
men haben, ohne dass der Verein hierfür eine Gegenleistung erhalten 
haben soll. Laut Anklage entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von 
über 2 Millionen Euro. 
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Die Richter prüfen derzeit die erhobenen Vorwürfe im sogenannten Zwi-
schenverfahren. Dabei wird die Kammer über die Zulassung der Ankla-
ge zur Hauptverhandlung entscheiden. Eine Entscheidung kann jeden-
falls nicht vor Ablauf der mindestens bis Ende Juli laufenden Stellung-
nahmefristen erfolgen. Die Pressestelle des Landgerichts Duisburg wird 
über den Abschluss des Zwischenverfahrens im Wege einer weiteren 
Pressemitteilung informieren. 
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